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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

62 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
BayBO Vollzug der Baugesetze; Erweiterung, Überdach-
ung und Einhausung der bestehenden Leergutladerampe 

Das Landratsamt Eichstätt hat für das o.g. Bauvorhaben auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 2540/37, der Gemarkung Gaimersheim am 
02.05.2024 folgenden Baugenehmigungsbescheid (43 BVNr. 95-2024-
B) erteilt: 

 

Erweiterung, Überdachung und Einhausung der bestehenden Leer-
gutladerampe 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-
lassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 BGBl. I Seite 3634). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form  

 

 

möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vor-
liegt - in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreis 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt im Dienstleistungszentrum Lenting, 85101 Lenting, 
Bahnhofstraße 16, Zimmer 3.032 und in der Gemeinde Gaimersheim, 
Marktplatz 3, 85080 Gaimersheim, während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 

 

 

Landratsamt Eichstätt, 02.05.2024 

Fischer 
 

63 Manövermeldung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

am 13.05.2024 und am 14.05.2024 führt die Bundeswehr im beige-
fügten festgelegten maximalen Übungsraum eine Wehrübung durch.  

Es werden ca. 22 Soldaten sowie 5 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

A M T S B L A T T  
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Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

Anlage: siehe letzte Seite  
 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt  

 

 
  - keine Bekanntmachungen – 

 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden  

 

 
64 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 25.2 „Alte Ziegelei“ 

 

Der Marktgemeinderat hat am 21.02.2024 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 25.2 „Alte Ziegelei“ als Satzung beschlossen. Die-
ser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. 
Bebauungsplan in Kraft. 

 

Ab sofort wird der Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 Abs. 
3 S. 2 BauGB im Rathaus, Marktplatz 3, Bauamt, Zimmer 15 während 
der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.  

 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. 

 

Unbeachtlich werden demnach eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber dem Markt Gaimersheim geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

 

Anlage: siehe letzte Seite  

Lageplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25.2 (Geltungs-
bereich schwarz umrandet) 

 

 

Markt Gaimersheim 

gez. Andrea Mickel 

Erste Bürgermeisterin 
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Anlage zur Bekanntmachung Nr: 63 

 

Anlage zur Bekanntmachung Nr: 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


